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(54) Sitz- und/oder Liegemöbel

(57) Bei einem Sitz- und/oder Liegemöbelstück wie
einer Saunabank oder dergleichen mit einer durch min-
destens zwei Tragelemente (3) gebildeten Tragkonstruk-
tion für eine eine Sitz- und/oder Liegefläche bildende Lat-
tenanordnung, deren quer zu den Tragelementen (3) ver-
laufende Latten (2) durch Federungsorgane (4) mit den
Tragelementen (3) verbunden und hiergegen abgefedert
sind, lassen sich dadurch eine hohe Sicherheit und ein
hoher Komfort erreichen, dass die Federungsorgane (4)

als Teleskopfedern ausgebildet sind, die jeweils einen
trägerseitig aufnehmbaren Zylinder (5) und einen latten-
seitig anbringbaren, in den Zylinder (5) eingreifenden,
bis auf Anschlag aus dem Zyliner (5) ausfahrbaren Stem-
pel (6) aufweisen, der durch mindestens ein Federele-
ment (7), das einerseits an einem zylinderseitigen Fe-
deranschlag (8) und andererseits an einem stempelsei-
tigen Federanschlag (9) angreift, am Zylinder (5) abge-
stützt ist, und dass zumindest einer der Federanschläge
(8,9) verstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Sitz- und/oder Liegemöbel
wie eine Bank und/oder Liege, insbesondere für den Sau-
na- und/oder Badebereich, mit einer durch mindestens
zwei Tragelemente gebildeten Tragkonstruktion für eine
eine Sitz- und/oder Liegefläche bildende Lattenanord-
nung, deren quer zu den Tragelementen verlaufende Lat-
ten durch Federungsorgane mit den Tragelementen ver-
bunden und hiergegen abgefedert sind.
[0002] Eine Saunabank dieser Art ist aus der DE 20
2004 000 434 U1 bekannt. Bei dieser bekannten Anord-
nung bestehen die Federungsorgane aus zwei an ihren
Enden miteinander verbundenen, im mittleren Bereich
voneinander weg gekrümmten Blattfedern, zwischen de-
nen eine Spiraldruckfeder angeordnet ist. Die Fede-
rungsorgane, deren Elemente als Metallteile ausgebildet
sind, sind hier frei zugänglich und dementsprechend der
Umgebungsathmosphäre ausgesetzt, die im Sauna-
und/oder Badebereich eine sehr hohe Temperatur auf-
weisen und sehr feucht und aggressiv sein kann. Es kann
daher zu Korrosion der Metallteille und bei Berührung zu
Hautverbrennungen kommen. Hinzu kommt, dass sich
die Montage der Blattfedern an die Latten bzw. die Tra-
gelemente erfahrungsgemäß als vergleichsweise zeit-
aufwendig und schwierig erweist. Bei der bekannten An-
ordnung lässt sich auch nur ein vergleichsweise geringer
Federweg erreichen, was vielfach als ungünstig empfun-
den wird. Die bekannte Anordnung ist daher für viele An-
wendungsfälle, bei denen ein größerer Federweg benö-
tigt wird, nicht geeignet. Ein weiterer, ganz besonderer
Nachteil der bekannten Anordnung ist jedoch darin zu
sehen, dass die Latten hier um ihre Längsachse kippen
können, wodurch sich gefährliche Klemmspalte öffnen
können, in die beim Schließen Körperteile eingeklemmt
werden können. Die bekannte Anordnung erweist sich
daher als nicht einfach, zuverlässig und sicher genug.
[0003] Hiervon ausgehend ist es daher die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, eine Anordnung gattungs-
gemäßer Art mit einfachen und kostengünstigen Mitteln
so zu verbessern, dass ein hoher Sitz- und/oder Liege-
komfort sowie eine hohe Sicherheit erreicht werden.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Federungsorgane als Teleskopfedern
ausgebildet sind, die jeweils einen trägerseitig aufnehm-
baren Zylinder und einen lattenseitig anbringbaren, in
den Zylinder eingreifenden, bis auf Anschlag aus dem
Zylinder ausfahrbaren Stempel aufweisen, der durch
mindestens ein Federelement, das einerseits an einem
zylinderseitigen Federanschlag und andererseits an ei-
nem stempelseitigen Federanschlag angreift, am Zylin-
der abgestützt ist, und dass zumindest einer der Feder-
anschläge verstellbar ist.
[0005] Die erfindungsgemäßen Teleskopfedern bilden
in vorteilhafter Weise vormontierbare Einheiten, die ein-
fach an die Latten, bzw. Tragelemente anschließbar sind.
Zudem ergibt sich hierbei eine zuverlässige vertikale
Führung des Stempels im zugeordneten Zylinder, so

dass eine Kippgefahr der Latten und dementsprechend
die damit verbundene Einklemm- und Verletzungsgefahr
entfällt. Außerdem lassen sich der Federweg und die Fe-
derkraft einstellen, was die universelle Verwendbarkeit
noch verbessert.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmäßi-
ge Fortbildungen der übergeordneten Maßnahmen sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0007] So kann vorteilhaft zumindest der obere, stem-
pelseitige Federanschlag verstellbar ausgebildet sein.
Die Verstellbarkeit des oberen Federanschlags ermög-
licht in vorteilhafter Weise eine einfache Sichtkontrolle
des eingestellten Federwegs und dementsprechend der
eingestellten Federkraft. Zudem ermöglicht diese
Maßnahme eine einfache Ausführung des zylinderseiti-
gen Federanschlags in Form eines festen Anschlags.
[0008] Eine weitere vorteilhafte Maßnahme kann darin
bestehen, dass der Stempel einen den Zylinder durch-
greifenden, vom zugeordneten Federelement umfassten
Schaft aufweist, auf dem eine mit jeweils einer ihrer Stirn-
seiten den stempelseitigen Federanschlag bildende Hül-
se verstellbar aufgenommen ist. Die hier vorgesehene
zweiteilige Ausbildung des Stempels ermöglicht eine ein-
fache Einstellbarkeit des oberen Federanschlags.
[0009] In weiterer Fortbildung der vorstehenden
Maßnahmen kann der Schaft des Stempels als Schraube
mit einem mittels eines Werkzeugs drehbaren Kopf und
einem hiervon entfernten Gewindeabschnitt ausgebildet
sein. Auf den Gewindeabschnitt kann die zweckmäßig
mit einem Innengewinde versehene Hülse aufge-
schraubt werden, was eine besonders einfache und feine
Verstellbarkeit des oberen Federanschlags ermöglicht.
Der untere Kopf des Schafts kann in vorteilhafter Weise
als von außen zur Anlage am unteren Ende des Zylinders
bringbarer Anschlag dienen, der die Ausfahrhöhe des
Stempels aus dem Schaft begrenzt.
[0010] Vorteilhaft kann die auf den Schaft aufschraub-
bare Hülse mit einem Innengewindeabschnitt versehen
sein, der sich nur über einen Endbereich der Hülse er-
streckt. Dies erhöht in vorteilhafter Weise die Einstell-
möglichkeiten, da die Hülse je nach Anwendungsfall mit
dem Innengewindeabschnitt voran oder umgekehrt auf
den Gewindeabschnitt des Schafts aufgeschraubt wer-
den kann.
[0011] Eine weitere vorteilhafte Maßnahme kann darin
bestehen, dass der Schaft mit dem freien Endbereich
seines Gewindeabschnitts die hierauf aufgenommene
Hülse überragt und dass auf dem Endbereich ein an einer
zugeordneten Latte anbringbares Befestigungselement
aufnehmbar ist. Dies erleichtert den kippfreien Anschluss
einer Latte an den zugeordneten Stempel.
[0012] Eine weitere zweckmäßige Maßnahme kann
darin bestehen, dass der Zylinder sowie der Schaft und
die Hülse des Stempels als Kunststoffteile ausgebildet
sind. Hierbei sind in vorteilhafter Weise die Gefahr von
Hautverbrennungen und Korrosionsprobleme ausge-
schlossen. Außerdem lässt sich hierbei eine zuverlässi-
ge Selbstschmierung erreichen. Es werden daher eine
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lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit ge-
währleistet.
[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
zweckmäßige Fortbildungen der übergeordneten
Maßnahmen sind in den restlichen Unteransprüchen an-
gegeben und aus der nachstehenden Beispielsbeschrei-
bung anhand der Zeichnung näher entnehmbar.

In der nachstehend beschriebenen Zeichnung zeigen:

[0014]

Figur 1 eine Teilansicht einer erfindungsgemäßen
Liege,

Figur 2 eine Ansicht einer erfindungsgemäßen Tele-
skopfeder, teilweise im Schnitt,

Figur 3 ein erstes Montagebeispiel und
Figur 4 ein weiteres Montagebeispiel.

[0015] Hauptanwendungsgebiet der vorliegenden Er-
findung sind Bänke und Liegen für den Sauna- und/oder
Badebereich. Aber auch andere Anwendungen, z.B. für
Gartenmöbel oder Möbel allgemein mit durch Latten ge-
bildeten Sitz- und/oder Liegeflächen sind denkbar.
[0016] Die der Figur 1 zugrunde liegende Liege be-
steht aus einem die Liegefläche begrenzenden, umlau-
fenden Rahmen 1, der in der vorliegenden Darstellung
teilweise weggebrochen ist. Die innerhalb des Rahmens
1 sich befindende Sitz- und/oder Liegefläche wird durch
eine Lattenanordnung mit parallel mit Abstand neben-
einander angeordneten, vorzugsweise voneinander be-
abstandeten Latten 2 gebildet. Zur. Aufnahme der Lat-
tenanordnung ist eine Tragkonstruktion vorgesehen, die
mindestens zwei parallele Tragelemente 3 umfasst, auf
denen die quer hierzu verlaufenden Latten 2 mit ihren
Endbereichen aufgenommen sind. Hierzu sind Fede-
rungsorgane 4 vorgesehen, durch welche die Latten 2
mit den Tragelementen 3 verbunden und hieran abgefe-
dert werden. Die Tragelemente 3 können im dargestell-
ten Beispiel durch sog. Kanthölzer gebildet werden. Die
Latten 2 werden durch Abschnitte geeigneter Holzleisten
gebildet.
[0017] Zur Bildung der Federungsorgane 4 sind, wie
die Figuren 2 - 4 erkennen lassen, Teleskopfedern vor-
gesehen. Diese enthalten jeweils, wie am besten aus
Figur 2 ersichtlich ist, einen Zylinder 5 und einen in diesen
eingreifenden, hieraus bis auf Anschlag ausfahrbaren
Stempel 6 sowie wenigstens ein zwischen dem Zylinder
5 und dem Stempel 6 angeordnetes Federelement 7. Im
dargestellten Beispiel ist ein Federelement vorgesehen,
das mit seinem unteren Ende an einem zylinderseitigen
Federanschlag 8 und mit seinem oberen Ende an einem
stempelseitigen Federanschlag 9 anliegt. Selbstver-
ständlich könnten auch mehrere hintereinander gestaf-
felte Federelemente mit unterschiedlicher Federkon-
stante vorgesehen sein, um eine gewünschte Fede-
rungseigenschaft zu erreichen.
[0018] Der untere, zylinderseitige Federanschlag 8 ist

als fester Anschlag ausgebildet. Hierzu ist der Zylinder
5 an seinem unteren Ende mit einem nach radial innen
verlaufenden Bund 10 versehen. Der obere stempelsei-
tige Federanschlag 9 ist lösbar angebracht und in der
Höhe einstellbar. Hierzu ist der Stempel 6 zweiteilig aus-
gebildet.
[0019] Der zweiteilig ausgebildete Stempel 6 besteht,
wie Figur 2 weiter erkennen lässt, aus einem inneren
Schaft 11, auf dem eine Hülse 12 verstellbar aufgenom-
men ist, deren unteres Ende den stempelseitigen Feder-
anschlag 9 bildet. Die Wanddicke der Hülse 12 entspricht
zumindest der Wanddicke des Federelements 7, das den
Schaft 11 und des Stempels 6 umfasst. Zweckmäßig ist
die Wanddicke der Hülse 12 etwas größer als die Wand-
dicke des Federelements 7, so dass ausreichend Bewe-
gungsspiel besteht. Das Federelement 7 ist einfach als
aus einem Federdraht gewickelte Zylinderdruckfeder
ausgebildet.
[0020] Der Schaft 11 reicht durch den Zylinder 5 hin-
durch und ist an seinem unteren, aus dem Zylinder her-
ausragenden Ende mit einem Kopf 13 versehen, der zur
Begrenzung des Ausfahrhubs des Stempels 6 an einem
zugeordneten Anschlag, hier an diesem Anschlag bil-
denden, unteren Ende des Zylinders 5 zur Anlage bring-
bar ist. Der am unteren Ende des Zylinders 5 vorgese-
hene, nach innen verlaufende Bund 10 hat dementspre-
chend eine zweifache Anschlagfunktion, nämlich als un-
terer Federanschlag 8 und als dem Kopf 13 zugeordneter
Gegenanschlag. In den Figuren 2 und 3 befindet sich der
Kopf 13 am durch das untere Zylinderende gebildeten
Anschlag. In Figur 4 ist der Kopf 13 von diesem Anschlag
abgehoben.
[0021] Der Schaft 11 ist nach Art einer Schraube aus-
gebildet, die einen mittels eines Werkzeugs drehbaren
Schraubenkopf aufweist und dessen von diesem entfern-
ter Bereich als mit einem Außengewinde versehener Ge-
windeabschnitt 14 ausgebildet ist. Dementsprechend ist
der Kopf 13 des Schafts 11 mit einer Kerbe 15 versehen,
an welcher ein Schraubenzieher angesetzt werden kann.
Selbstverständlich wäre auch eine Ausbildung des Kop-
fes 13 als Mehrkant, vorzugsweise Sechskant, denkbar.
Ebenso wäre es auch denkbar, den Kopf 13 mit einem
sogenannten Imbus zu versehen.
[0022] Die Hülse 12 ist mit einem Innengewinde ver-
sehen und hiermit auf den Gewindeabschnitt 14 des
Schafts 11 aufschraubbar. Das Innengewinde der Hülse
12 kann über die ganze Hülsenlänge durchgehen.
Zweckmäßig erstreckt sich dieses Innengewinde jedoch
nur über einen Endabschnitt der Hülse 12. Im dargestell-
ten Beispiel ist die Hülse 12 dementsprechend nur mit
einem Innengewindeabschnitt 16 versehen, der sich
über einen Endbereich der Hülse 12 erstreckt. Da die
Hülse 12 nur einen endseitigen Innengewindeabschnitt
16 aufweist, ist es möglich, die Hülse in unterschiedlichen
Richtungen auf den Gewindeabschnitt 14 des Schafts
11 aufzuschrauben.
[0023] In Figur 3 ist die Hülse 12 mit dem Innengewin-
deabschnitt 16 voran auf den Gewindeabschnitt 14 des
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Schafts 11 aufgeschraubt. Der Innengewindeabschnitt
16 befindet sich dementsprechend am unteren Ende der
Hülse 12. In den Figuren 2 und 4 ist die Hülse 12 mit
rückwärtigem Innengewindeabschnitt 16 auf den Gewin-
deabschnitt 14 des Schafts 11 aufgeschraubt. Der In-
nengewindeabschnitt 16 befindet sich hier am oberen
Ende der Hülse 14. In diesem Fall kann die Hülse 12
gegenüber der in Figur 3 dargestellten Position weiter
auf den schaftseitigen Gewindeabschnitt 14 aufge-
schraubt werden, maximal bis zur Anlage des unteren
Endes der Hülse 6 am unteren Ende des schaftseitigen
Innengewindeabschnitts 14. Hierdurch werden der stem-
pelseitige Federanschlag 9 weiter nach unten verlegt und
dementsprechend das Federelement 7 stärker zusam-
mengedrückt, wodurch die anfängliche Federkraft erhöht
wird.
[0024] Bei der der Figur 3 zugrunde liegenden Anord-
nung der Hülse 12 ist diese bis zum unteren Ende des
schaftseitigen Gewindeabschnitts 14 auf diesen aufge-
schraubt, so dass keine weitere Verstellung möglich ist.
Diese Anordnung der Hülse 12 wird bevorzugt, wenn kei-
ne Verstellung der Federkraft erwünscht ist. Die umge-
kehrte Anordnung der Hülse 12 mit rückwärtigem Innen-
gewindeabschnitt 16 wird bevorzugt, wenn eine Verstel-
lung der Federkraft erwünscht ist. Bei der Anordnung ge-
mäß Figuren 2 und 4 umgreift das untere Ende der Hülse
12 den zylindrischen Bereich des Schafts 11 unterhalb
des Gewindeabschnitts 14. Der Innendurchmesser der
Hülse 12 außerhalb des Innengewindeabschnitts 14 ent-
spricht daher zumindest dem Außendurchmesser des
zylindrischen Bereichs des Schafts 11.
[0025] Der Stempel 6 ist, wie die Figuren 3 und 4 an-
schaulich erkennen lassen, mit seinem oberen Ende an
der jeweils zugeordneten Latte 2 kippfrei angeschlossen.
In den dargestellten Beispielen ist der Schaft 11 hierzu
so lang, dass er die Hülse 12 in jedem Fall überragt, d.h.
auch dann, wenn sich die Hülse 12 in ihrer am wenigsten
auf den schaftseitigen Gewindeabschnitt 14 aufge-
schraubten Stellung befindet, wie sie beispielsweise der
Figur 2 zugrunde liegt. Auf den dabei die Hülse 12 über-
ragenden Endbereich 17 des Schafts 11 ist ein an der
jeweils zugeordneten Latte anbringbares Befestigungs-
element 18 aufgenommen. Dieses kann als selbst-
schneidende Dübelschraube ausgebildet sein, die in ei-
ne zugeordnete, lattenseitige Bohrung eindrehbar ist und
auf den mit einem Außengewinde versehenen Endbe-
reich 17 des Schafts 11 aufschraubbar ist. Der Gewin-
deabschnitt 14 des Schafts 11 reicht hier dementspre-
chend bis zum freien Schaftende. Eine Ausführung die-
ser Art liegt den Figuren 2 und 3 zugrunde. Das Befesti-
gungselement 18 kann auch, wie aus Figur 4 ersichtlich
ist, als mit Einschlagklauen versehenes Gewindeteil aus-
gebildet sein, das mit den Einschlagklauen 19 in die zu-
geordnete Latte eingeschlagen wird und in das der
schaftseitige Endbereich 17 einschraubbar ist. Zweck-
mäßig ist auch hier dem Befestigungselement 18 eine
lattenseitige Bohrung 20 zugeordnet.
[0026] Die Zylinder 5 der Federungselemente 4 sind

an den Tragelementen 3 angebracht. Diese sind hierzu,
wie aus den Figuren 3 und 4 ersichtlich ist, mit den Fe-
derungselementen 4 zugeordneten Bohrungen verse-
hen, in welche jeweils ein Zylinder 5 eingreift. Die ge-
nannten Bohrungen sind zweckmäßig als Durchgangs-
bohrungen ausgebildet, was eine große Zylinderlänge
ermöglicht und eine gute Zugänglichkeit des am unteren
Zylinderende zur Anlage kommenden Kopfes 10 ge-
währleistet. Das untere Ende des Zylinders 5 ist zweck-
mäßig bündig mit der Unterseite des Tragelements 3.
Zweckmäßig werden die Zylinder 5 am jeweils zugeord-
neten Tragelement 3 befestigt. Hierzu sind die Zylinder
5 im dargestellten Beispiel an ihrem oberen Ende mit
einem auf der Oberseite des zugeordneten Tragele-
ments 3 zur Anlage kommenden Flansch 21 versehen,
der eine oder mehrere Bohrungen 22 für in das Trage-
lement 3 einschraubbare Halteschrauben enthält. Auch
andere Befestigungsarten, beispielsweise durch Ein-
schlagklauen oder ein selbstschneidendes Außengewin-
de etc. wären denkbar. Die Latten 2 und die Tragelemen-
te 3 sind beim dargestellten eine Sauna- oder Ruheliege
betreffenden Beispiel als Holzteile ausgebildet, so dass
ohne weiteres Schrauben eingedreht oder Halteklauen
eingeschlagen werden können.
[0027] In der unbelasteten Ausgangslage gemäß Fi-
gur 3 befindet sich der Kopf 13 in Anlage am zugeord-
neten, durch die Außenseite des nach innen laufenden
Bundes 10 gebildeten Anschlag. Wenn die zugeordnete
Latte 5 von oben belastet wird, wie in Figur 4 durch Kraft-
pfeile 23 angedeutet ist, wird der Stempel 6 entgegen
der Kraft des sich entsprechend verkürzenden Federele-
ments 7 nach unten gedrückt und entsprechend in den
Zylinder 5 eingefahren, wie aus Fig. 4 ersichtlich ist. Die
Einfahrbewegung des Stempels 6 in den Kolben 5 kommt
zum Stillstand, wenn die nach unten gerichtete, äußere
Belastung der Latte 2 und die dieser Belastung entgegen
wirkende Kraft des komprimierten Federelements 7 im
Gleichgewicht sind. Die anfängliche Federkraft, d.h. der
Ausgangswert der Federkraft in der unbelasteten Stel-
lung ist durch entsprechende Verstellung der Hülse 2
einstellbar.
[0028] Die Ausgangslage des Stempels 6 bei unbela-
steter Latte wird durch die Anschlaglage des Kopfes 13
definiert, wie aus Figur 3 ersichtlich ist.
[0029] Der Zylinder 5 sowie die Teile des Stempels 6
in Form des Schafts 11 und der Büchse 12 sind zweck-
mäßig als Kunststoffteile ausgebildet. Diese werden
zweckmäßig als Spritzgussformlinge hergestellt. Hier-
durch werden zweckmäßig Verbrennungsgefahren und
Korrosionsprobleme vermieden und selbstschmierende
Eigenschaften erreicht, was einen wartungsfreien Be-
trieb gewährleistet. Das Federelement 7, das sich in ei-
nem praktisch abgeschlossenen Raum befindet, kann
aus Federstahl bestehen. Im dargestellten Beispiel ist
eine einteilige Federeinrichtung in Form einer von unte-
ren Federanschlag 8 bis zum oberen Federanschlag 9
reichenden Zylinderdruckfeder vorgesehen. Es wäre
aber auch denkbar, eine mehrteilige Federeinrichtung
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mit mehreren hintereinander geschalteten Federele-
menten vorzusehen, die unterschiedliche Federkonstan-
ten aufweisen können, wodurch die Federungseigen-
schaften entsprechend beeinflusst werden können.

Patentansprüche

1. Sitz- und/oder Liegemöbel wie Bank und/oder Liege
insbesondere für den Sauna- und/oder Badebe-
reich, mit einer durch mindestens zwei Tragelemen-
te (3) gebildeten Tragkonstruktion für eine eine Sitz-
und/oder Liegefläche bildende Lattenanordnung,
deren quer zu den Tragelementen (3) verlaufende
Latten (2) durch Federungsorgane (4) mit den Tra-
gelementen (3) verbunden und hiergegen abgefe-
dert sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Fe-
derungsorgane (4) als Teleskopfedern ausgebildet
sind, die jeweils einen trägerseitig aufnehmbaren
Zylinder (5) und einen lattenseitig anbringbaren, in
den Zylinder (5) eingreifenden, bis auf Anschlag aus
dem Zylinder (5) ausfahrbaren Stempel (6) aufwei-
sen, der durch mindestens ein Federelement (7), das
einerseits an einem zylinderseitigen Federanschlag
(8) und andererseits an einem stempelseitigen Fe-
deranschlag (9) angreift, am Zylinder (5) abgestützt
ist, und dass zumindest einer der Federanschläge
(8,9) verstellbar ist.

2. Sitz- und/oder Liegemöbel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest der obere,
stempelseitige Federanschlag (9) verstellbar ist.

3. Sitz- und/oder Liegemöbel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der untere, zylinderseitige Federanschlag (8)
als am unteren Ende des Zylinders (5) vorgesehe-
ner, nach innen weisender Bund ausgebildet ist.

4. Sitz- und/oder Liegemöbel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Stempel (6) einen den Zylinder (5) durch-
greifenden, vom zugeordneten Federelement (7)
umfassten Schaft (11) aufweist, auf dem eine mit
jeweils einer ihrer Stirnseiten den stempelseitigen
Federanschlag (9) bildende Hülse (12) verstellbar
aufgenommen ist.

5. Sitz- und/oder Liegemöbel nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das den Schaft (11)
umfassende Federelement (7) als Zylinderdruckfe-
der ausgebildet ist.

6. Sitz- und/oder Liegemöbel nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (11) ei-
nen am unteren Ende des Zylinders (5) von außen
zur Anlage bringbaren, den Ausfahrhub des Stem-
pels (6) begrenzenden Kopf (13) aufweist.

7. Sitz- und/oder Liegemöbel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 4 - 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schaft (6) zumindest im der Hülse (12)
zugeordneten Bereich einen Gewindeabschnitt (14)
aufweist, auf den die Hülse (12) mit einem Innenge-
winde aufschraubbar ist.

8. Sitz- und/oder Liegemöbel nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schaft (11) als
Schraube mit einem mittels eines Werkzeugs dreh-
baren Kopf (13) und einem Gewindeabschnitt (14)
ausgebildet ist.

9. Sitz- und/oder Liegemöbel nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (12) mit
einem Innengewindeabschnitt (16) versehen ist, der
sich nur über einen Endbereich der Hülse (12) er-
streckt.

10. Sitz- und/oder Liegemöbel nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (11) mit
dem freien Endbereich (17) seines Gewindeab-
schnitts (14) die hierauf aufgenommene Hülse (12)
überragt und dass auf dem Endbereich (17) ein an
einer zugeordneten Latte (2) kippfrei anbringbares
Befestigungselement (18) aufnehmbar ist.

11. Sitz- und/oder Liegemöbel nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass dem auf den Endbe-
reich (17) aufschraubbaren Befestigungselement
(18) eine lattenseitige Bohrung (20) zugeordnet ist.

12. Sitz- und/oder Liegemöbel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Zylinder (5) in eine zugeordnete Bohrung
des zugeordneten Tragelements (3) eingreift und an
seinem oberen Ende mit einem am zugeordneten
Tragelement (3) anbringbaren Halteflansch (21) ver-
sehen ist.

13. Sitz- und/oder Liegemöbel nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zylinder (5) das
zugeordnete Tragelement (3) durchgreift und bündig
mit der Unterseite des Tragelements (3) endet.

14. Sitz- und/oder Liegemöbel nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Zylinder (5) sowie der Schaft (11) und die
Hülse (12) des Stempels (6) aus Kunststoff beste-
hen.
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